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RS OGH 1950/10/28 Rkv424/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1950

Norm

ABGB §1323 C1

3.RStG §6 Abs3

Rechtssatz

Im Falle der Verschrottung einer Maschine, für die ein gleichwertiger Ersatz nicht leicht bescha6t werden kann, handelt

es sich um Zerstörung einer unvertretbaren Sache, für die Ersatz durch Zahlung des Schätzwertes zu leisten ist.

Entscheidungstexte

Rkv 424/50
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